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1 Versicherte Sachen und Personen 

1.1 Versichert ist das gesamte Reisegepäck des Versicherungsneh-

mers, seiner mitreisenden Familienangehörigen sowie seines namentlich 
im Versicherungsschein aufgeführten Lebensgefährten und dessen Kinder, 

soweit diese Personen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 

Gemeinschaft leben. 

Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 

lebende Personen gemäß Satz 1 getrennt oder allein unternehmen, besteht 

Versicherungsschutz nur, wenn dies besonders vereinbart ist. 

1.2 Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reise-

bedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der 

Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert 
werden. Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reiseandenken, die 

auf der Reise erworben werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu 

beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nur gemäß besonderer Ver-
einbarung versichert. 

Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicherten auf-

bewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gel-
ten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder 

Reisen mitgenommen werden. 

1.3 Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte jeweils mit 
Zubehör sind nur versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsge-

mäßem Gebrauch befinden. Außenbordmotore sind stets ausgeschlossen. 

1.4 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, 
Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, sind – 

unbeschadet der Entschädigungsgrenze in Ziffer 4.1 – nur versichert, 
solange sie 

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 

b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden 
oder 

c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind 

oder 

d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäu-

des, eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garderobe befinden; 

Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie 
außerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, das 

erhöhte  

Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet. 

Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör 

sind auch dann versichert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, 

nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder 
einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind. 

1.5 Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden 

und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder 
Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen jeder Art sowie Land-, Luft- und 

Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hänge-

gleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote siehe aber Ziffer 1.3). 

Ausweispapiere (Ziffer 12.1 d)) sind jedoch versichert. 

2 Versicherte Gefahren und Schäden 

2.1 Versicherungsschutz besteht, 

2.1.1 wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder be-

schädigt werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines 
Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder 

einer Gepäckaufbewahrung befindet; 

2.1.2 während der übrigen Reisezeit für die in Ziffer 2.1 genannten 
Schäden durch 

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut 

oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung); 

b) Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen-

lassen – bis zur Entschädigungsgrenze Ziffer 4.2; 

c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten; 

d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser; einschließlich Regen 

und Schnee; 

e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion; 

f) höhere Gewalt; 

2.1.3 wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Be-

stimmungsort nicht am selben Tag wie der Versicherte erreicht). Ersetzt 
werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10 % 

der Versicherungssumme, höchstens 400 EUR. 

3 Ausschlüsse 

3.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren  

a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und 
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Ver-

wendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 

Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder 

politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran 

beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von ho-

her Hand; 

d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-
schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit 

gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige 

mitwirkende Ursachen 

e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung  
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3.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die 

a) verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Be-

schaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß; 

b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutz-
ten Geländes eintreten. 

4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden 

4.1 Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edel-
metall sowie an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen 

jeweils mit Zubehör (Ziffer 1.4) werden je Versicherungsfall insgesamt 

mit höchstens 50 % der Versicherungssumme ersetzt. Ziffern 5.1 d) und 
5.2 Satz 2 bleiben unberührt. 

4.2 Schäden 

a) durch Verlieren (Ziffer 2.1.2 b), 

b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben 

wurden, 

werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 % der Versicherungssumme, 

maximal mit 400 EUR je Versicherungsfall ersetzt. 

5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wassersport-

fahrzeugen 

5.1 a) Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Ein-

bruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder 

Anhängern nur, soweit sich das Reisegepäck in einem fest umschlossenen 
und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum befindet. 

b) Der Versicherer haftet im Rahmen der Versicherungssumme in 

voller Höhe nur, wenn nachweislich 

  aa)  der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als Tageszeit gilt allge-

 mein die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr oder; 

  bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlos-

 senen Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allge-

 meinen Benutzung offen stehen, genügen nicht – abgestellt 
 war oder 

  cc) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht län-

 ger als zwei Stunden eingetreten ist. 

c) Kann der Versicherungsnehmer keine der unter b) genannten 

Voraussetzungen nachweisen, ist die Entschädigung je Versicherungsfall 

auf 250 EUR begrenzt. 

d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern 

sind Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, 

Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör nicht 
versichert. 

5.2 Es besteht Versicherungsschutz im unbeaufsichtigten Wasser-

sportfahrzeug gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Bös-
willigkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich die 

Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss gesich-

erten Innenraum (Kajüte, Backskiste oder ähnliches) des Wassersportfahr-
zeuges befinden. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall 

sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit 

Zubehör, sind im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug nicht versichert 

5.3 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines 

Versicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu 

sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemei-
nen Benutzung offenstehenden Platzes oder ähnliches. 

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine der 

vorstehenden Obliegenheiten, so richten sich die Rechtsfolgen nach Ziffer 
15.4. 

6 Anzeigepflicht 

6.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb-
liche Umstände. 

Der Versicherungsnehmer / Versicherte hat bis zur Abgabe seiner Ver-

tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 

Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-

einbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 

1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 

des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 

vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 

Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 

Kenntnis gehabt oder dies arg-listig verschwiegen. 

6.2 Rücktritt 

6.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzu-

treten. 

6.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-

mer/Versicherte nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen 

Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 

der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer / Ver-

sicherte nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen ge-

schlossen hätte. 

6.2.3 Folgen des Rücktritts 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.  

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 

den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 

weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 

aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksam-

werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

6.3 Kündigung 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Ver-

letzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-

lässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 

wenn der Versicherungsnehmer / Versicherte nachweist, dass der Ver-

sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

6.4 Rückwirkende Vertragsanpassung 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-

deren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 

auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer / Versicherte die Pflichtverletzung nicht zu vertre-

ten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-

periode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10 % 

oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-

zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 

kündigen. 

6.5 Ausübung der Rechte des Versicherers 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 6.2 bis 6.4 zustehenden Rechte 

innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet Kenntnis, erlangt. Er hat die 

Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-

träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.  

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 nur zu, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 6.2 bis 6.4 genannten 

Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 

die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
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6.6 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt.  

6.7 Ausübung der Rechte 

Der Versicherer darf nur zurücktreten oder kündigen, wenn er den Ver-

sicherungsnehmer / Versicherten durch gesonderte Mitteilung in Textform 

auf diese Rechtsfolgen hingewiesen hat. 

7 Gefahrerhöhung 

7.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

7.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 

Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 

oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

7.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 

vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

7.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.1.1 liegt nicht vor, wenn sich 

die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll. 

7.2 Pflichten des Versicherungsnehmers / Versicherten  

7.2.1  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer / Versicherte ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 

Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 

gestatten. 

7.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer / Versicherte nachträglich, dass 

er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-

züglich anzeigen. 

7.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer 

dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 

erlangt hat. 

7.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

7.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer / Versicherte seine Verpflich-

tung nach Ziffer 7.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verletzt hat. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 

kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. Der Versicherer kann nicht kündigen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 7.2.2 

und 7.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat kündigen. 

7.3.2 Vertragsanpassung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahr-

erhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Prä-
mie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der 

Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 

der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 

der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

7.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach 
Ziffer 7.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis 

des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 

Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

7.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

7.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-

nehmer / Versicherte seine Pflichten nach Ziffer 7.2.1 vorsätzlich verletzt 
hat. Verletzt der Versicherungsnehmer / Versicherte diese Pflichten grob 

fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 

Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers / Versicherten entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer / Versicherte zu beweisen. 

7.5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.2.2 und 7.2.3  ist der 
Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des Versicherungs-

nehmers nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 

als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer 

/ Versicherte seine Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 7.5.1 Satz 2 

und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 

bekannt war. 

7.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner bestehen  

a) soweit der Versicherungsnehmer / Versicherte nachweist, dass die 

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles 

oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 

die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 

erfolgt war. 

8 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Geltungsbereich 

8.1 Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages beginnt der 
Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des 

unverzüglichen Antritts der Reise versicherte Sachen aus der ständigen 

Wohnung des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die 
versicherten Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei Reisen im 

Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor 

der ständigen Wohnung entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits 
mit dieser Ankunft. 

8.2 Bei Versicherungsverträgen von weniger als einjähriger Dauer 

verlängert sich der Versicherungsschutz über die vereinbarte Laufzeit 
hinaus bis zum Ende der Reise, wenn sich diese aus vom Versicherten 

nicht zu vertretenden Gründen verzögert und der Versicherte nicht in der 

Lage ist, eine Verlängerung zu beantragen. 

8.3 Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich. 

8.4 Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohn-

orts des Versicherten gelten nicht als Reisen. 

9 Versicherungswert, Versicherungssumme 

9.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des ge-

samten versicherten Reisegepäcks gem. Ziffer 1 entsprechen. Auf der 
Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt. 

9.2  Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein er-

forderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen 
Wohnort des Versicherten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der 

versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch, etc.) entsprechenden 

Betrages (Zeitwert). 

10 Prämie 

10.1 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer, 

die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten hat. 

10.2  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erste oder einmalige 

Prämie. 

10.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die erste oder einmalige Prämie wird – wenn nichts anderes vereinbart ist 

– unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 

vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

10.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes. 

Zahlt der Versicherungsnehmer / Versicherte die erste oder einmalige Prä-

mie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungs-

nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
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fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerk-

sam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

10.2.3 Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer / Versicherte die erste oder einmalige Prä-

mie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 

solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 

nicht zu vertreten hat.  

10.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgeprämie 

10.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 

Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-

denen Schadens zu verlangen. 

10.3.2 Zahlungsaufforderung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 

bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 

ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit 

dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3.3 Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 

10.3.2 darauf hingewiesen wurde. 

10.3.4 Kündigung  

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3.2 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 

innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 

Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

10.4 Vertragsdauer 

10.4.1 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

10.4.1.1 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Ver-
sicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-

spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versiche-

rungsverhältnis durch Rücktritt wegen einer Anzeigepflichtverletzung 
(Ziffer 6.2) oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 

Täuschung (Ziffer 6.6) beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 

Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der 

Versicherer nach Ziffer 10.2.3 wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann 

er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

10.4.1.2 Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalles, so hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil der Prämie, 

der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, so 

hat er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis 
der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres 

zurückzuzahlen.  

11 Vertragsdauer 

11.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 

abgeschlossen. 

11.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

11.3 Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahres kann der Vertrag schon 

zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-

gangen sein. 

12 Entschädigung, Unterversicherung 

12.1 Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer 

a) für zerstörte und abhanden gekommene Sachen ihren Versiche-
rungswert zur Zeit des Schadeneintritts; 

b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Repara-

turkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert; 

c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert; 

d) für die Wiederbeschaffung von Personal-Ausweisen, Reisepässen, 

Kraftfahrzeug-Papieren und sonstigen Aus-weispapieren die amtlichen 

Gebühren. 

12.2 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt. 

12.3 Ist die Versicherungssumme gem. Ziffer 9 bei Eintritt des Ver-

sicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), 

so haftet der Versicherer nur nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zum Versicherungswert. 

13 Überversicherung 

13.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten 
Sachen, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 

verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-
summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

13.2 Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe der Prämie der Betrag 

maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuem Inhalt geschlossen worden wäre. 

13.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Überversicherung in der Ab-

sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem 

Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 

die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige 
Schadenersatzansprüche des Versicherers bleiben unberührt. 

14 Mehrfachversicherung 

14.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist und 

entweder die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert 

übersteigen oder aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, 
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu 

zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt. 

14.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des 

später geschlossenen Vertrages verlangen. 

Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf den Betrag 
herabgesetzt wird, der durch die früher geschlossene Versicherung nicht 

gedeckt ist; in diesem Fall ist die Prämie entsprechend zu mindern. 

14.3 Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, 

nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Auf-

hebung oder Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

14.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 

Absicht abgeschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 

nichtig. Der Versicherer hat Anspruch auf die Prämie bis zu dem 

Zeitpunkt, in dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

15 Obliegenheiten 

15.1 Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 

a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 
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b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbe-

sondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Flug-

gesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf 

andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu 
beachten; 

c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein 

kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und 
Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung ihm billigerweise 

zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei 

Eintritt des Schadens gem. Ziffer 1 versicherten Sachen vorzulegen. 

15.2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens 

(einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung gem. Ziffer 

2.1.3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen diesen 
unverzüglich gemeldet werden. Dem Versicherer ist hierüber eine Be-

scheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das 

Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzu-
fordern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die 

jeweiligen Reklamationsfristen zu berücksichtigen. 

15.3  Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vor-
sätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich der zuständigen 

Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen 

Sachen anzuzeigen. Der Versicherte hat sich dies polizeilich bescheinigen 
zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (Ziffer 2.1.2 b)) hat der 

Versicherte Nachforschungen beim Fundbüro anzustellen. 

15.4  Verletzt der Versicherungsnehmer / Versicherte vorsätzlich eine 
Obliegenheit, die er bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls gegen-

über dem Versicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers / Versicherten entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-

nehmer zu beweisen. 

15.5 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung 

verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer / Versicherte nachweist, 

dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-

stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-

fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

15.6  Verletzt der Versicherungsnehmer / Versicherte eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-

heit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis-

tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

16 Besondere Verwirkungsgründe 

16.1 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 

16.2 Führt der Versicherungsnehmer / Versicherte den Schaden grob 

fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen. 

16.3  Versucht der Versicherungsnehmer / Versicherte den Versicherer 
arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe der 

Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der Versicherer von der Ent-

schädigungspflicht frei. 

17 Zahlung der Entschädigung 

17.1 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der 

Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann ein Monat nach Anzeige des 

Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach 

Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.  

17.2 Die Entschädigung seit Anzeige des Schadens ist mit 5 Prozent-

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (§§ 247, 288 BGB) pro Jahr zu 

verzinsen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

17.3 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung und der Be-
ginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um den die 

Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der 

Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsnehmers verzögert 
wurde. 

17.4 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 

Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder berechtigten Benutzer eingeleitet worden, so kann der 

Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die 

Zahlung aufschieben. 

18 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

18.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den 

Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu 
erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der 

Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine 

Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung sofort 

oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode. 

19 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Ist 

ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang 

der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit. 

20 Zuständiges Gericht 

20.1 Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-

stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 

örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 

Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

20.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer / Versicherten 

Ist der Versicherungsnehmer/Versicherte eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 

werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 

Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 

auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers.  

20.3 Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers / Versicherten 

Hat der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versiche-

rungsvertragsgesetzes verlegt oder sind sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. 

21 Schlussbestimmung 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt 

ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im 

Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der 
Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 
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Klauseln zu den AVB Reisegepäck 1992/2008 
(Die einzelne Klausel gilt nur dann, wenn sie gesondert vereinbart und im Versicherungsschein/Nachtrag als Bestandteil des Vertrages 

dokumentiert ist.) 

 

Klausel 1 – Domizil-Schutz 

Abweichend Ziffer 8.4 AVB Reisegepäck besteht bei Jahresverträgen 

Versicherungsschutz auch für die Dauer von Fahrten und Aufenthalten mit 
dem eigenen oder dem Versicherten dienstlich überlassenen Kraftfahrzeug 

innerhalb des ständigen Wohnorts des Versicherten, solange sich die 

versicherten Sachen innerhalb des Kraftfahrzeugs befinden. Ziffer 8.1 der 
AVB Reisegepäck gilt entsprechend. 

Klausel 2 – Erweiterter Domizil-Schutz 

Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck sind bei Jahresverträgen 
auch Gänge, Fahrten und damit verbundene Aufenthalte innerhalb des 

ständigen Wohnorts des Versicherten mitversichert. Ziffer 8.1 der AVB 

Reisegepäck gilt entsprechend. 

Klausel 3 – Urlaubs-Deckung 

Bei Jahresverträgen erhöht sich die vereinbarte Versicherungssumme für 

Urlaubsreisen von mindestens vier Tagen Dauer um eine zu vereinbarende 
Summe. Eine Anzeige der Urlaubsreisen ist nicht erforderlich. Im 

Versicherungsfall hat der Versicherte auf Verlangen nachzuweisen, dass 

der Schaden auf einer solchen Urlaubsreise eingetreten ist. 

Klausel 4 – Camping 

1. Abweichend von Ziffer 3.2 b) der AVB Reisegepäck besteht Ver-

sicherungsschutz auch für Schäden, die während des Zeltens oder 
Campings auf einem offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten 

Unternehmern eingerichteten) Campingplatz eintreten. 

2. Werden Sachen unbeaufsichtigt (Ziffer 5.3 der AVB Reisege-
päck) im Zelt oder Wohnwagen zurückgelassen, so besteht Versiche-

rungsschutz für Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- 

oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn 

a) bei Zelten: 

der Schaden nicht zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr eingetreten ist. Das 

Zelt ist mindestens zuzubinden oder zuzuknöpfen. 

b) bei Wohnwagen: 

dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist. 

Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall (Ziffer 1.4 der 
AVB Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten Zelt oder Wohnwagen nicht 

versichert. 

3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit 
Zubehör, Uhren, optische Geräte, Jagdwaffen, Radio- und Fernseh-

apparate, Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, jeweils mit Zubehör, sind 

nur versichert, solange sie 

a) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden 

oder 

b) der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewahrung 
übergeben sind oder 

c) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicherten 

Wohnwagen oder in einem fest umschlossenen und durch Verschluss 
gesicherten Kraftfahrzeug auf einem offiziellen Campingplatz befinden. 

4. Sofern kein offizieller (von Behörden, Vereinen oder privaten 

Unternehmern eingerichteter) Campingplatz benutzt wird, sind Schäden 

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- 
oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) ausge-

schlossen. 

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 

der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 

Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-

genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-

ruhte. 

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 

der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-

ger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-

mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 

Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-

genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 

fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-

nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 

Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-

sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-

heit arglistig verletzt hat. 

Klausel 7 – Personengruppen 

Abweichend von Ziffer 1.1 der AVB Reisegepäck gelten als Versicherte 

nur die im Versicherungsschein namentlich benannten Personen und / oder 
der im Versicherungsschein beschriebene Personenkreis. 

Versicherungsschutz besteht für Familienangehörige und sonstige Perso-

nen gem. Ziffer 1.1 Abs. 1 der AVB Reisegepäck nur, wenn dies aus-
drücklich vereinbart ist. 

Sofern für den Personenkreis gem. Ziffer 1.1 der AVB Reisegepäck bei 

demselben Versicherer Verträge bestehen, erfolgt bei gemeinsamen Reisen 
eine Addition der Versicherungssummen (Summenausgleich). 

Klausel 8 – Dienstreisen 

Versicherungsschutz besteht nur auf Dienst- und Geschäftsreisen, die im 
Auftrag des Versicherungsnehmers unternommen werden. 

Klausel 10 – Jahresverträge 

Ziffer 8.2 AVB Reisegepäck findet keine Anwendung. 

Klausel 12 – Ausschluss von Auto- und Mobiltelefonen 

Abweichend von Ziffer 1.2 AVB Reisegepäck sind tragbare Autotelefone 
und Mobiltelefone vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


